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SCHRIFTLICHER TEIL (TEIL B)
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
B-PLAN "2. ÄNDERUNG MÜHLACKER"
STADT HAITERBACH, GEMARKUNG UNTERSCHWANDORF, LANDKREIS CALW

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem schriftlichen Teil (Teil B
1). Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung
begrenzt.

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes "2. Änderung Mühlacker" treten alle bisherigen
planungsrechtlichen Festsetzungen in diesem räumlichen Geltungsbereich außer Kraft.

Für die Festsetzungen zum Bebauungsplan gelten:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. l S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 11. 2017
(BGBI. l S. 3786)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) vom 18. 12. 1990 (BGBI. 1991 l, Seite 58), geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBI. l S. 1057)

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. 07.2000 (GBI. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des
Gesetzes vom 21.05.2019 (GBI. S. 161, 186)

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

Planungsrechtliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "2.
Änderung Mühlacker" Stadt Haiterbach, Ortsteil Unterschwandorf

1. 0 Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind im Lageplan
schwarz gestrichelt dargestellt.

2. 0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. 1 Allgemeines Wohngebiet (WA) § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §4 und § 13 BauNVO
und § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Gemäß Planeintrag (WA).
Es gilt § 4 BauNVO mit den nachfolgend aufgeführten Einschränkungen:

Zulässig sind:
Wohngebäude
die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden sowie nicht störende
Handwerksbetriebe

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
Ausnahmeweise können zugelassen werden:

Räume für sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Nicht zulässig sind:
Schank- und Speisewirtschaften
Betriebe des Beherberg ungsgewerbes
Anlagen für Verwaltungen
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Gartenbaubetriebe
Tankstellen.

3. 0 Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO

3. 1 Zahl der Vollgeschosse (§16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO und § 20 Abs. 1 BauNVO)

Die Zahl der Vollgeschosse ist in der Planzeichnung eingetragen.

3.2 Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 BauNVO)

Die zulässige Grundflächenzahl ist in der Planzeichnung zum Bebauungsplan
eingetragen. Die Grundflächenzahl kann entsprechend § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu
50 v. h4. überschritten werden.

Garagen, überdachte Stellplätze, Nebenanlagen und bauliche Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche werden nur zur Hälfte auf die Grundflächenzahl angerechnet, wenn
ihre Dächer extensiv begrünt (Substratschicht mindestens 6 cm) bzw. sie mit einer
bewuchsfähigen Erdüberdeckung ausgeführt werden.
Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sowie Stellplätze (vgl. Ziff. 9. 1) werden nicht
angerechnet, wenn sie versickerungsfähig hergestellt werden.

3. 3 Höhe baulicher Anlagen § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO:

In der Planzeichnung zum Bebauungsplan sind die maximalen Trauf- (TH) oder
Firsthöhen (FH) durch Planeintrag festgesetzt. Die Traufhöhe wird gemessen von der
EFH (=Rohfußboden) bis zum Schnittpunkt der Dachaußenhaut mit Außenwand. Die
Firsthöhe wird von der EFH (=Rohfußboden) bis zur Höhenlage der obersten
Dachbegrenzungskante gemessen.
Als EFH gilt:
Bauplatz A und B: Oberkante Straßenachse (Endausbau) rechtwinklig zum Mittelpunkt
des Gebäudes (Skizze A).
Bauplatz C : Gemittelte Geländehöhe der Gebäudeecken
Bauplatz D Bestand EFH. Bei Neubau siehe Bauplatz C.
Abweichungen von der im Lageplan festgesetzten Bezugshöhe EFH sind um +/- 50 cm
möglich.
Dabei darf aber die max. Gebäudegesamthöhe (Wert im Lageplan) in Bezug auf die o.g.
EFhl, die sich auf die Oberkante Straßenachse (Endausbau) rechtwinklig zum
Mittelpunkt des Gebäudes (Skizze A) bezieht, nicht überschritten werden.
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4. 0 Bauweise § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO

Entsprechend dem Planeintrag in der Nutzungsschablone wird die offene Bauweise (o)
festgesetzt. Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu erreichten, die
Gebäudelänge darf höchstens 50 m betragen. In der Planzeichnung sind überbaubare
Grundstücksflächen festgesetzt, in denen nur Einzelhäuser bzw. nur Einzel- und
Doppelhäuser zulässig sind.

5. 0 Uberbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO
Baugrenzen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugrenzen
festgesetzt.

6.0 Nebenanlagen (§9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 14 und 23 Abs. 5 BauNVO)
Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Garagen, Carports (überdachte Stellplätze) sind nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren
Flächen zulässig.

Garagen müssen an ihrer Zufahrtsseite einen Abstand von mindestens 5 m zur
öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. Stellplätze im Stauraum von Garagen sind
zulässig.

Nebenanlagen sind zulässig, soweit sie dem Nutzungszweck der in diesem Baugebiet
gelegenen Grundstücke oder dem Baugebiet selbst dienen.
Je Baugrundstück ist ein Nebengebäude mit höchstens 40 m3 umbauten Raum zulässig.
Davon dürfen max. 20 m3 außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche liegen.
Nebenanlagen müssen mindestens 1, 00 m Abstand zu den öffentlichen Verkeh rsf lachen
haben. Das private Nachbarrecht ist zu beachten. Einzelheiten ergeben sich aus dem
Nachbarrechtsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.
Zulässig sind Nebenanlagen und Einrichtungen, die der Versorgung des Baugebietes
mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, da
für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für
fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien.

In dem festgesetzten Anbauverbotstreifen von 20 Metern (gemessen vom
Fahrbahnrand) entlang der Landesstraße sind Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen
unzulässig.

7. 0 Hochstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig

8. 0 Versorgungsanlagen und -leitungen § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Die zur Versorgung des Gebietes erforderlichen Einrichtungen (Kabelkästen u. a. ) sind
vom Grundstückseigentümer auf dem Baugrundstück unentgeltlich zu dulden.
Freileitungen sind nicht zulässig.
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9.0 Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern § 9 Abs. 1 Nr. 17
BauGB und § 9 Abs. 3 BauGB

Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Tiefe und Höhe von 1. 0 Meter auf
den Baugrundstücken zulässig. Stützmauern sind bis zu einer Höhe von 1. 0 Meter
zulässig.
Unterirdische Betonstützen für die Randeinfassung der öffentlichen Verkehrsflächen
sind entlang der Grundstücksgrenzen zu dulden.

10.0 Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr.
11 und Nr. 26 BauGB

Zufahrten zu den Baugrundstücken sind nur von den Erschließungsstraßen aus
zulässig. Zufahrten über Feldwege sind unzulässig.
Soweit der zeichnerische Teil keine weitergehenden Festsetzungen enthält und soweit
erforderlich, sind die an den Verkehrsflächen angrenzenden Flurstücke bis zu einer
horizontalen Entfernung von 2, 00 m von der Straßenbegrenzungslinie als Fläche gemäß
§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB festsetzt. Sie können bis zu einem Höhenunterschied von 1, 00
m zur Straßenhöhe für Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützmauern in Anspruch
genommen werden.
Diese Festsetzung schließt die Herstellung unterirdischer Stützbauwerke (Breite 0, 10 m
- Tiefe 0, 40 m) für die Straße ein.

11. 0 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft § 9Abs. 1 Nr. 20 BauGB

11. 1 Ausführung von Wegen und von Stellplätzen auf dem Baugrundstück

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft
sind folgende Festsetzungen getroffen:

Die Wege auf den Baugrundstücken und die Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen
sowie nicht überdachte Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belag wie
Rasenpflaster mit großen Fugen (Fugenbreite mind. 2 cm), Rasengittersteinen,
Schotterrasen oder Feinschotter auszuführen. Zufahrten können auch als Fahrstreifen in

einer Breite bis zu 0, 60 m ausgepflastert oder ausgelegt werden.
Stellplätze sind mit wasserdurchlässigem Belag (z. B. Pflastersteine mit definiertem
Fugenabstand) auszuführen.
Das Oberflächenwasser der Baugrundstücke darf nicht auf die öffentlichen
Verkehrsflächen abgeleitet werden.

11.2 Bodenschutz

Oberboden ist getrennt auszubauen und abseits des Baubetriebs zu lagern und nach
Abschluss der Bauarbeiten als oberste Bodenschicht wieder einzubauen.

Auf dem Baugrundstück sind Aufschüttungen zur Anpassung der Geländeoberfläche nur
mit unbelastetem Bodenmaterial zulässig.
Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass eine Vermischung mit
zwischengelagertem Bodenmaterial nicht erfolgen kann.
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11. 3 Grundwasserschutz

Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen, insbesondere Heizöl, ist nur in
oberirdischen Anlagen zulässig.
Zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffeinträgen darf als Material bei der
Dacheindeckung kein unbeschichtetes Metall (Kupfer, Zink, Blei, etc. ), sondern nur
beschichtetes Material (z. B. Titanzink, beschichtetes Kupfer, Aluminium, Edelstahl, etc.)
verwendet werden; dies gilt auch für Regenrinnen und Regenfallrohre.

11.4 Artenschutz

Um den Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 bis 3 BNatSchG zu vermeiden,
darf die Baufeldfreimachung (Abriss, Rodung von Gehölzen) nur außerhalb der
Brutperiode der Vögel und außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse, im Zeitraum
zwischen November und Februar erfolgen.

12. 0 Leitungsrecht§9Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Das im Bebauungsplan ausgewiesene Leitungsrecht sichert die bestehende Leitung und
ist zu Gunsten der Netze BW Gmbh festgesetzt.

13. 0 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen § 9 Abs. 1, Ziff. 24 BauGB

Im Baugenehmigungsverfahren muss ein schallschutztechnischer Nachweis geführt
werden.

HINWEISE

1. 0 Wasserschutzgebiet

2.0 Bodenfunde

Sollten im Zuge der Baumaßnahmen archäologische Fundstellen (z. B. Gruben, Mauern,
Brandschichten o. a. ) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z. B. Scherben,
Metallteile, Knochen), ist das Landesdenkmalamt unverzüglich zu benachrichtigen. Auf §
20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen.

3. 0 Bodenschutz

Der humose Oberboden ist zu Beginn der Bauarbeiten auf allen Flächen abzuschieben
und getrennt zu lagern.

Erdaushub sollte abseits des Baubetriebes in Mieten zwischengelagert werden.
Oberboden und humusfreier Unterboden müssen getrennt werden. Mutterbodenmieten
sollten nicht höher als 2 m aufgeschüttet und nicht befahren werden. Regenwasser soll
gut abfließen können, damit die Mieten nicht vernässen. Werden die Mieten mit Raps,
Senf, Phacelia, Kürbis o. a. eingesät, bleibt das Bodenleben aktiv und der Boden wird
zusätzlich vor starker Austrocknung und Vernässung geschützt.

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass eine Vermischung mit
zwischengelagertem Bodenmaterial nicht erfolgen kann. Der Baubetrieb soll so
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organisiert werden, dass baubetriebsbedingte und unvermeidliche Bodenbelastungen
auf die engere überbaubare Grundstücksfläche beschränkt bleiben.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sollte soweit wie möglich ein
Massenausgleich durch Koordination von Bodenaushub und -auftrag bei privaten und
öffentlichen Maßnahmen erreicht werden.

4. 0 Baugrund

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen.

Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zulässig sind, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005)
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung des entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen.
Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei Anlage von
Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge von Bauarbeiten (z. B. zum
Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl des Gründungshorizontes, bei
Anzeichen auf sich hochpausenden Verkarstungsphänomene des untergelagerten
Muschelkalks Z. B. in Form von erkennbaren Veränderungen in der ansonsten
horizontalen Schichtlagerung u. dgl. ) wird geotechnische Beratung durch ein
Ingenieurbüro empfohlen.

5.0 Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

6.0 Artenschutz

hlaiterbach-Unterschwandorf mit seinem land- und forstwirtschaftlich genutzten Umland
verfügt noch über ein weitgehend typisches Vogelspektrum. Am Unterschwandorfer
Ortsrand sind daher zahlreiche Individuen unterschiedlicher Arten anzutreffen.

Insbesondere für Gebäude- und Höhlenbrüter ist ein geeigneter Standort oft der
begrenzende Faktor für eine erfolgreiche Vermehrung. Um das Artenspektrum der
Vogelwelt am Standort zu erhalten, wird empfohlen, künstliche Nistmöglichkeiten an den
Gebäudeneubauten und an Bäumen anzubringen. Bei der Neugestaltung der
verbleibenden Freiflächen sollten einheimische Laubbäume und Sträucher verwendet
werden. Auch Fledermausarten nutzen künstliche Unterschlüpfe bzw. Quartiere.
Fledermausquartiere können bei der Neubebauung in die Gebäudefassade integriert
oder an geeigneten Bäumen aufgehängt werden. Konkrete Hinweise sind bspw. unter
www. artenschutz-am-haus. de zu finden.

Des Weiteren werden insektenfreundlicheAußenbeleuchtungen empfohlen.

Um einen Eintritt des Verbotstatbestands beim Gebäudeabriss sicher zu vermeiden,
sollte das Gebäude zeitnah vor dem Abriss nochmals auf eine dauerhafte

Quartiernutzung durch Fledermäuse und auf gebäudebrütende Vogelarten geprüft
werden. Bei Antreffen von Fledermäusen, sowie von Nestern, z. B. von

Hausrotschwanz, Haussperling, Schwalben und Mauerseglern ist die untere
Naturschutzbehörde (Landratsamt Calw) zu informieren.
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SCHRIFTLICHER TEIL (TEIL B 2)
2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN "2. ÄNDERUNG MÜHLACKER"
STADT HAITERBACH, GEMARKUNG UNTERSCHWANDORF
LANDKREIS CALW

Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus der Planzeichnung (Teil A) und dem schriftlichen
Teil (Teil B 2).
Der Geltungsbereich wird durch das entsprechende Planzeichen in der Planzeichnung
begrenzt.

Für die Örtlichen Bauvorschriften gilt:

Landesbauordnung (LBO)
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
05.03.2010 (GBI. S. 357,358, berichtigt S. 416), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18. Juli
2019 (GBI. S. 313)

In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

II. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan "2. Änderung
Mühlacker" Stadt Haiterbach, Ortsteil Unterschwandorf

1. Dachform und Dachneigung § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Zulässig sind alle Dachformen gemäß Planeintrag. Zwerchhäuser und Querhäuser sind
nur bis zu 50 % der jeweiligen Gebäudeseite zulässig. Es gelten die festgesetzten
Dachneigungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

2. Dacheindeckung§74Abs. 1 Nr. 1 LBO

Zur Dacheindeckung sind Ziegel oder Dachsteine der Farbskalen Rot über Braun zu
Anthrazit bis Grau und begrünte Dächer zulässig.
Bei untergeordneten Anbauten an das hlauptgebäude und bei Dachaufbauten,
Querhäusern und Zwerchhäusern können auch andere Materialien zugelassen werden.
Bei Doppelhäusern sind die Dächer beider hlaushälften in gleicher Ausführung der
Dachdeckung herzustellen.

3. Dachaufbauten § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Dachaufbauten sind in Form von Schlepp- oder Giebelgauben ab einer Dachneigung
von 30 Grad zulässig. Die Summe der Gesamtbreiten aller Gauben darf je Dachseite 2/3
der Länge der Dachseite nicht überschreiten. Der First der Dachgauben darf den
Hauptfirst nicht überragen. Der Abstand der Dachgauben und Dacheinschnitte muss
mindestens 1, 5 m von der Giebelwand betragen.

Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie sind der Dachneigung angepasst zulässig.
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4. Dachgestaltung bei Garagen und Carports § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Bei geneigten Dächern gelten die Bauvorschriften Nr. 1 und Nr. 2. sinngemäß. Extensiv
begrünte Dächer sind zulässig. Die Abläufe der Dachflächen von Garagen und Carports
sind an die nach Bauvorschrift Nr. : 11 erforderlichen Zisternen anzuschließen.

5. Fassadengestaltung

Glänzende und reflektierende Materialien, Kunststoff- und Metallverkleidungen (Glas
ausgenommen) sowie grelle Farbtöne sind unzulässig. Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie sind zulässig.

6. Werbeanlagen § 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO

Werbeanlagen dürfen nur am Ort der Leistung als Tafeln mit einer Größe von höchstens
0, 5 m2 angebracht werden. Selbstleuchtende Werbeanlagen und solche mit

wechselndem bewegtem Licht sind unzulässig.

7. Außenantennen § 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO

Je Gebäude sind jeweils nur eine Antennenanlage sowie eine Parabolantenne zulässig.
Parabolantennen sind farblich dem Hintergrund anzupassen und mindestens 1, 00 m
unterhalb des Firstes anzubringen.

8. Einfriedungen § 74 Abs. 1 Nr.3 LBO

Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind 1, 0 m hinter der öffentlichen
Verkehrsfläche zulässig und dürfen eine Höhe von 1, 50 m nicht überschreiten. Gleiches
gilt für lebende Einfriedungen. Zäune dürfen höchstens 1,50 über Gelände hoch sein.
Maschen- oder Spanndrähte sind entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nur dann
zulässig, wenn sie von einer Hecke eingewachsen werden.
Stacheldraht ist nicht zulässig.
Auf die Abstandsregelungen des Nachbarrechtsgesetzes Baden-Württemberg wird
hingewiesen.

9. Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für Wohnungen § 74 Abs.2 Nr. 3 LBO

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird wie folgt erhöht:
1. für Wohnungen bis 50 m2 Wohnfläche 1, 0 Stellplatz
2. für Wohnungen über 50 m2 Wohnfläche 2, 0 Stellplätze

10. Freileitungen § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO

Niederspannungsfreileitungen sind innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs nicht
zulässig.
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11. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasserg 74
Abs. 3 Nr. 2 LBO

Das unbelastete Niederschlagswasser der Dachflächen ist an den bestehenden
Wassergraben, der teilweise verdolt ist, anzuschließen.
U n beschichtete Metalldächer aus Kupfer, Blei oder Zink (ind. Titanzink) dürfen nicht
ohne Vorbehandlung an den Wassergraben bzw. die Verdolung angeschlossen werden.

Für die Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser ist ein separates
Brauchwasserleitungssystem, getrennt vom Trinkwasserleitungssystem, herzustellen.
Die Inbetriebnahme einer Brauchwasseranlage ist dem Landratsamt Calw, Abt.
Gesundheit und Versorgung, gemäß §13 TrinkwV anzuzeigen.

H^rbach, den 18.03.2020,-.--
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Rottenburg, den 18. 03. 2020

Fabian Gay^s M. Eng
Stadtptaner

10


		2023-01-04T08:58:29+0000
	Andreas Hölzlberger




